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Prof. Dr. Renate Köcher 
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Der Charme der Fakten 

 
 

Deutschland hat in Europa mit 29 Prozent eine 
der höchsten Teilzeitquoten, die nur von den 
Niederlanden und Österreich übertroffen wird. 
Gleichzeitig fällt Deutschland durch eine 
außerordentlich große Diskrepanz zwischen 
den Teilzeitquoten von Männern und Frauen 
auf: Bei weiblichen Beschäftigten liegt die 
Quote bei 48 Prozent, bei männlichen lediglich 
bei 12 Prozent. Die hohe Teilzeitquote von 
Frauen hat in Deutschland – genauer in 
Westdeutschland – eine lange Geschichte. Das 
gesellschaftliche Leitbild war und ist es 
teilweise noch, dass es in einer Familie mit 
Kindern eine Aufgabenteilung geben sollte, bei 
der sich Männer auf den Beruf und Frauen 
vorrangig auf Kinder und den häuslichen 
Bereich konzentrieren. Noch vor 20 Jahren 
favorisierten 64 Prozent der Eltern dieses 
Modell, 28 Prozent in Form der 
Vollzeitberufstätigkeit von Männern und dem 
vollständigen beruflichen Ausstieg von Frauen 
während der Familienphase, 36 Prozent als 
Kombination von einer Vollzeitberufstätigkeit 
des Mannes mit einer Teilzeitberufstätigkeit der 
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Frau. In den Jahren danach haben diese Modelle 
zwar an Attraktivität verloren, wurden aber 
immer noch von knapp der Hälfte der 
Bevölkerung präferiert. In Frankreich gab es 
dagegen bereits vor 20 Jahren andere 
Leitbilder, nämlich eine ausgeprägte Präferenz 
für eine Vollzeit- bzw. auch 
Teilzeiterwerbstätigkeit beider Partner.  
 
Leitbilder prägen nicht nur die individuellen 
Lebensentwürfe, sondern auch die Politik. So 
haben die lange Zeit dominierenden 
Vorstellungen, dass sich Frauen in der 
Familienphase soweit wie möglich auf die 
Familie fokussieren und beruflich 
zurückschalten sollten, die Entwicklung der 
Betreuungsinfrastruktur massiv beeinflusst. 
Entsprechend zogen in Deutschland vor 20 
Jahren nur 29 Prozent der Eltern die Bilanz, 
dass sich Familie und Beruf gut vereinbaren 
lassen, in Frankreich zum selben Zeitpunkt 63 
Prozent. Eltern in Ostdeutschland erlebten in 
Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf im wiedervereinigten Deutschland 
zunächst eine deutliche Verschlechterung. Die 
deutsche Frauenerwerbsquote liegt zwar über 
dem europäischen Durchschnitt und hat seither 
noch zugenommen – aber in weitaus höherem 
Maße in Form von Teilzeitbeschäftigungen. 
 
Frauen, die Teilzeit arbeiten, begründen dies 
auch vor allem damit, dass sie bei einer 
Vollzeitbeschäftigung überlastet wären und 
dass sie ausreichend Zeit für ihre Kinder haben 
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wollen. Diese Gründe spielen bei Männern, die 
Teilzeit arbeiten, eine untergeordnete Rolle: 
Nur jeder Vierte fürchtet bei einer Ausweitung 
seiner Arbeitszeit Überlastung, ganze 7 Prozent 
nennen als Grund für ihre Teilzeitbeschäftigung 
die Betreuung der Kinder. Dagegen nennen 
Männer überdurchschnittlich den Wunsch, 
ausreichend Zeit für ihre privaten Interessen zu 
haben, aber auch gesundheitliche 
Einschränkungen.  
 
Insgesamt sind die Gründe für 
Teilzeitbeschäftigungen vielschichtig. Sie 
reichen von Sorgen vor Überlastung, den 
Anforderungen der Kinderbetreuung und -
erziehung und der Pflege von Angehörigen über 
gesundheitliche Einschränkungen bis zu 
Vorgaben des Arbeitgebers und individuellen 
Wünschen nach mehr frei verfügbarer Zeit. 
Immerhin knapp jeder dritte 
Teilzeitbeschäftigte nennt als Grund den 
Wunsch nach ausreichend frei verfügbarer Zeit 
für private Hobbys und Freunde, jeder Vierte, 
dass die Teilzeitbeschäftigung keine 
finanziellen Einschränkungen bedeutet. Das 
sind wohl die Motive, auf die die verunglückte 
Teilzeitdebatte abzielte. Aber abgesehen 
davon, dass in einem freien Land individuelle 
Lebensentwürfe zwar durch die Setzung von 
Anreizen und Nachteilen beeinflusst werden 
können, aber in diesem Rahmen grundsätzlich 
zu respektieren sind, wird eine Stigmatisierung 
von Teilzeitbeschäftigungen dem Thema nicht 
gerecht. 23 Prozent begründen ihre zeitlich 
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reduzierte Tätigkeit mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, 14 Prozent mit der Pflege 
von Angehörigen, 12 Prozent damit, dass es 
sich finanziell nicht lohnen würde, die 
Arbeitszeit auszuweiten.  
 
Und ein Aspekt, der in der holzschnittartigen 
öffentlichen Debatte kaum vorkommt, sind die 
Interessen der Arbeitgeber, die keineswegs 
einseitig darauf ausgerichtet sind, dass alle 
Beschäftigen Vollzeit arbeiten. Jeder fünfte 
Teilzeitbeschäftigte führt als Grund an, dass die 
Ausweitung der Arbeitszeit betrieblich nicht 
möglich ist, da die eigene Arbeit nicht mehr 
Stunden erfordert. Arbeitnehmer haben bei 
ihrem Arbeitgeber aber auch meist nicht den 
Eindruck, dass Teilzeitbeschäftigungen 
unerwünscht sind: Gerade einmal 13 Prozent 
sind überzeugt, dass ihr Arbeitgeber Teilzeit 
ungern sieht und nur widerwillig akzeptiert. 
Von den Teilzeitbeschäftigten selbst berichtet 
die überwältigende Mehrheit von einer 
einvernehmlichen Einigung, nur ganze 2 
Prozent, dass ihr Arbeitgeber gerne auf einer 
Vollzeitbeschäftigung bestanden hätte. Gerade 
in wirtschaftlichen Schwächephasen bieten 
Teilzeitregelungen Unternehmen auch die 
Möglichkeit, Arbeitsplätze zu halten.  
 
Das einklagbare Recht auf Teilzeit ist 
zweifelsohne ein Eingriff in die 
Vertragsfreiheit von Unternehmen und die 
Neigung zu derartigen Einschränkungen 
wächst; das Tarifbindungsgesetz ist nur das 

Schaubild 1 
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neueste Beispiel. Unternehmerische Freiheit 
wird seit Längerem in ihrer Bedeutung 
unterbewertet, eine Entwicklung, die auch von 
der Bevölkerung zunehmend kritisch gesehen 
wird. Immer mehr haben die Bürger den 
Eindruck, dass der Staat zu stark in die 
Wirtschaft wie auch in die Entscheidungen der 
Bürger eingreift. Das Problem der Debatte um 
das einklagbare Recht auf Teilzeit ist jedoch, 
dass sie zu dem Eindruck geführt hat, dass 
generell gegen Teilzeitbeschäftigungen zu 
Felde gezogen wird.  
 
Letztlich betrifft das einklagbare Recht auf 
Teilzeit nur die, die gegen den Willen des 
Arbeitgebers eine Teilzeitbeschäftigung 
durchsetzen wollen und damit eine kleine 
Minderheit. Nur 30 Prozent der Bevölkerung 
haben die Diskussion aber auch so verstanden, 
während 39 Prozent überzeugt sind, dass die 
Möglichkeiten für Teilzeitbeschäftigungen 
generell eingeschränkt werden sollen; die 
übrigen 31 Prozent trauen sich kein Urteil zu, 
worauf die Debatte um das Recht auf Teilzeit 
abzielt. Berücksichtigt man, dass sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Regel 
einvernehmlich über Teilzeitbeschäftigungen 
einigen, hätte eine Abschaffung des 
Klagerechts nur begrenzte Auswirkungen auf 
die Teilzeitquote – wenn überhaupt.  
 
Strategien zur Verminderung der Teilzeitquote 
müssen an den Gründen für die Wahl von 
Teilzeitbeschäftigungen ansetzen und an 
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Anreizen für eine Ausweitung der Arbeitszeit. 
Wenn Teilzeitbeschäftigte gefragt werden, 
unter welchen Bedingungen sie mehr arbeiten 
würden, nennen sie vor allem materielle 
Anreize: Für 30 Prozent wäre eine deutliche 
Erhöhung ihres Einkommens ein Grund, für 
jeden Vierten weniger Abzüge durch Steuern. 
Für jeden Fünften wäre eine Ausweitung ihrer 
Stundenzahl attraktiv, wenn die Arbeitszeiten 
flexibler gestaltet werden könnten. Diese 
Rahmenbedingungen können durch Staat und 
Wirtschaft teilweise beeinflusst werden. 
Anders ist dies, wenn die persönliche 
Lebenssituation Mehrarbeit erschwert; so 
knüpft jeder fünfte Teilzeitbeschäftigte die 
Ausweitung seiner Arbeitszeit an eine 
Besserung des Gesundheitszustandes, 14 
Prozent daran, dass ihre Kinder zunächst älter 
werden müssten, um weniger Betreuung zu 
erfordern; 11 Prozent sehen aufgrund von 
Pflegeaufgaben in der Familie wenig 
Möglichkeiten, kurzfristig aufzustocken. Der 
Anteil, der aufgrund von steuerlichen Anreizen 
oder durch die Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten neu überlegen würde, ist jedoch 
beachtlich und bietet weitaus mehr Potential als 
Änderungen bei dem einklagbaren Recht auf 
Teilzeit. 
 
Das Problem ist eher, dass in der Vergangenheit 
öfter Anreize gesetzt wurden, die Arbeitszeit zu 
verkürzen und nicht auszuweiten. Das gilt für 
die Gestaltung der Steuerprogression wie für 
das Ehegattensplitting oder die 
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Wiedereinführung der Rente mit 63, die 
angesichts der demografischen Entwicklung in 
der Sache kaum zu begründen war. Wenn 
solche Rahmenbedingungen gesetzt werden, ist 
der Bevölkerung kaum vorzuwerfen, wenn sie 
in diesem Rahmen ihren Nutzen optimiert. 
 
Auf schwieriges Terrain kommt die Politik, 
wenn sie das spezifische Modell 
außerordentlich kleiner Stundenkontingente zur 
Diskussion stellt, die Minijobs. Dieses Modell 
hat in der Bevölkerung denkbar breiten 
Rückhalt. 78 Prozent der Bevölkerung heißen 
diese Form der geringfügigen Beschäftigung 
gut, nur 8 Prozent sehen sie kritisch. Noch 
größer ist der Rückhalt bei den Minijobbern 
selbst, von denen sich nur ganze 2 Prozent 
kritisch äußern. Für die überwältigende 
Mehrheit von ihnen ist eine Teilzeit- oder 
Vollzeitbeschäftigung keine attraktive 
Alternative: 1 Prozent hätte lieber eine 
Teilzeitstelle, 13 Prozent üben ihren Minijob 
ohnehin neben einer Teilzeit- oder 
Vollzeitstelle aus; 79 Prozent sind dagegen 
damit zufrieden, nur einen Minijob auszuüben. 
 
Ein Problem der laufenden Reformdebatten ist, 
dass sie die Lebenssituation und Motive der 
Bürger unzureichend berücksichtigen und die 
Auswirkungen politischer Maßnahmen auf die 
Entscheidungen der Menschen. Gerade in 
Bezug auf die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit sind die Einstellungen seit 
Kurzem erheblich in Bewegung geraten. Die 
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Offenheit für längeres Arbeiten steigt, 
insbesondere wenn die richtigen Anreize 
gesetzt werden.  
 
Wichtig ist jedoch, dass zunächst die Struktur 
eines Problems sorgfältig analysiert wird. Das 
gilt für die Ursachen der hohen Teilzeitquote 
wie für die Debatte über den hohen 
Krankenstand in Deutschland. In diesem 
Zusammenhang ist die telefonische 
Krankschreibung ins Visier geraten. Die 
Mehrheit der Bevölkerung und knapp zwei 
Drittel der Berufstätigen plädieren für ihre 
Beibehaltung, nur jeder Vierte für die 
Abschaffung. Die Krankenkassen verweisen 
darauf, dass der Anteil telefonischer 
Krankschreibungen an allen 
Krankschreibungen gering ist. Immerhin 38 
Prozent der Berufstätigen geben jedoch zu 
Protokoll, dass sie diese Option schon einmal 
genutzt haben.  
 
Es gibt jedoch kaum überzeugende Belege für 
eine Kausalität zwischen telefonischer 
Krankschreibung und der Höhe des 
Krankenstands. Die telefonische 
Krankschreibung, in der Corona-Pandemie 
eingeführt, wurde im Dezember 2023 neu 
aufgelegt; 2024 stieg die durchschnittliche Zahl 
der Krankheitstage nicht an, sondern ging 
erstmals seit 2017 leicht zurück. Ein deutlicher 
Anstieg war dagegen vor Einführung der 
telefonischen Krankschreibung in den Jahren 
2022 und 2023 zu verzeichnen – unmittelbar, 

Schaubild 5 
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nachdem die Unternehmen verpflichtet wurden, 
den Kassen elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu 
übermitteln. Dies hat offensichtlich zu einer 
vollständigeren Erfassung auch kürzerer 
Ausfallzeiten geführt. Die Krankheitstage 
entwickeln sich keineswegs kontinuierlich nach 
oben: Anfang der 90er Jahre lagen sie im 
Durchschnitt bei knapp 13 Tagen und gingen 
insbesondere in der Phase der 
Wachstumsschwäche nach 2000 zurück, bis 
2007 auf den Tiefstand von rund 8 Tagen. Ab 
2015 schwankten sie länger zwischen 10 und 11 
Tagen, bis sie nach Einführung der Pflicht für 
Arbeitgeber, elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu 
übermitteln, sprunghaft auf 15 Tage anstiegen. 
Dabei gibt es gravierende Unterschiede nach 
Branchen, Tätigkeitsfeldern und auch einzelnen 
Unternehmen. Wie bei dem Thema Teilzeit 
empfiehlt es sich daher, genau hinzusehen und 
die richtigen Schwerpunkte zu setzen, um nicht 
das Feld für die ohnehin schwierigen 
Reformdebatten unnötig zu kontaminieren. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U N T E R S U C H U N G S D A T E N 

 

Befragter Personenkreis: Deutsche Wohnbevölkerung ab 16 Jahre in 
der Bundesrepublik Deutschland 

Anzahl der Befragten:  1045 

Befragungszeitraum: 27.02. bis 12.03.2026 

Methode: Repräsentative Quotenauswahl 

Art der Interviews: Mündlich-persönliche Interviews 
(face-to-face) 



 

 

 

 
A n h a n g t a b e l l e n 



 

 

 
Vorstellungen von der idealen Rollenverteilung 
in Familien 
  
 
 
 
FRAGE: "Hier auf dieser Liste werden verschiedene Familienformen beschrieben. 

Einmal abgesehen von Ihrer jetzigen Lebenssituation: In welcher 
würden Sie am liebsten leben?“ 

 
 
 
 Bevölkerung insgesamt 
 --------------------------------- 
 2007 2019 
 
 % % 
 
 Der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau 
 kümmert sich um Kinder und Haushalt ............. 28 ................ 22 
  
 Der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau 
 Teilzeit. Um Kinder und Haushalt 
 kümmert sich überwiegend die Frau ................ 36 ................ 27 
 
 Beide arbeiten Vollzeit und teilen sich 
 die Arbeit im Haushalt und bei der 
 Kinderbetreuung ............................................... 16 ................ 23 
 
 Beide arbeiten Teilzeit und teilen sich 
 die Arbeit im Haushalt und bei der 
 Kinderbetreuung ............................................... 15 ................ 19 
 
 Die Frau arbeitet Vollzeit, der Mann 
 Teilzeit. Um Kinder und Haushalt  
 kümmert sich überwiegend der Mann ................ 1 .................. 1 
 
 Die Frau arbeitet Vollzeit, der Mann 
 kümmert sich um Kinder und Haushalt ............... 1 .................. x 
 
 In keiner davon ................................................... 3 .................. 3 
 Keine Angabe ..................................................... 2 .................. 6 
 

 x =unter 0,5 Prozent 
 
 
 
 
 
 

Tabelle A 1 
Bundesrepublik Deutschland 

Eltern 
 

QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 10000, 12006 

64 49 



 

 

 
Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
lag Frankreich vor 20 Jahren weit vor 
Deutschland 
 
 
 
 
 
 

FRAGE: "Wie ist Ihr Eindruck: Lassen sich bei uns in Deutschland/in Frankreich 
Familie und Beruf alles in allem gut miteinander vereinbaren, oder nicht 
so gut?“ 

 
 
 
 
 
   Eltern 
   ----------------------------------------------- 
   in Deutschland  in Frankreich 
 
   % % 
 
 Gut vereinbaren .................................... 29 ........................... 63 
 
 Nicht so gut ........................................... 61 ........................... 33 
 
 Unentschieden, weiß nicht...................  10 ...........................   4 
   100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle A 2 
Bundesrepublik Deutschland 

Frankreich 
16-49-jährige Eltern 

 

QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 5216 

2007 



 

 

 
Unterschiedliche Gründe für Teilzeitarbeit 
bei Männern und Frauen 
 
 
 
 
 
 
FRAGE: "Es kann ja verschiedene Gründe geben, warum man Teilzeit oder 

stundenweise arbeitet. Wie ist das bei Ihnen, was von der Liste trifft auf 
Sie zu?“ 

 
 
   In Teilzeit oder stundenweise 
   Berufstätige 
   ---------------------------------------------- 
   insgesamt Männer Frauen 
 
   % % % 
 
 Vollzeit wäre mir zu viel, würde mich 
 überlasten ........................................................ 40 24 .......... 46 
 Ich möchte ausreichend Zeit für mich, 
 meine Hobbys und meine Freunde haben ....... 31 41 .......... 27 
 Ich möchte für meine Kinder da sein und 
 daher nicht mehr Stunden arbeiten ................. 27 7 .......... 34 
 Ich kann es mir finanziell leisten, nicht 
 mehr zu arbeiten .............................................. 24 26 .......... 23 
 Ich arbeite aus gesundheitlichen Gründen 
 nicht Vollzeit .................................................... 23 28 .......... 21 
 Es ist betrieblich nicht möglich, mehr zu 
 arbeiten, für meine Stelle sind nicht mehr 
 Stunden vorgesehen ....................................... 19 18 .......... 20 
 Ich pflege Angehörige ...................................... 14 20 .......... 12 
 Für mich würde es sich finanziell kaum oder 
 gar nicht lohnen, mehr zu arbeiten .................. 12 9 .......... 13 
 Ich habe noch einen anderen Job ................... 11 19 ............ 8 
 Mein Arbeitgeber möchte es so ......................... 9 1 .......... 11 
 Ich finde keine geeignete Kinderbetreuung,  
 um Vollzeit zu arbeiten ...................................... 5 3 ............ 5 
 Nichts davon ...................................................... 6 19 ............ 2 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle A 3 
Bundesrepublik Deutschland 
In Teilzeit oder stundenweise 

Berufstätige 
 

QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 13015, März 2026 



 

 

 
Teilzeitwünsche werden meist problemlos 
akzeptiert 
 
 
 
 
 
 
 
FRAGE: "Wie würden Sie die Einstellung Ihres Arbeitgebers beschreiben, wenn 

Mitarbeiter Teilzeit arbeiten: Wird Teilzeitarbeit in der Regel von Ihrem 
Arbeitgeber unterstützt bzw. ohne Probleme akzeptiert, oder wird 
Teilzeitarbeit von Ihrem Arbeitgeber nicht gern gesehen bzw. nur 
widerwillig akzeptiert?“ 

 
 
   Berufstätige 
   insgesamt 
 
   % 
 
 Unterstützt/ohne Probleme akzeptiert ............................ 45 
 
 Nicht gern gesehen/widerwillig akzeptiert ....................... 13 
 
 Ganz unterschiedlich, kommt darauf an ......................... 28 
 
 Trifft auf mich nicht zu/bin selbständig .............................. 7 
 
 Unentschieden ................................................................   7 
   100 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 13015, März 2026 
 

Tabelle A 4 
Bundesrepublik Deutschland 

Berufstätige 
 



 

 

 
Beliebte Minijobs 
 
 
 
 
 
FRAGE: "Es gibt ja sogenannte Minijobs, also geringfügige Beschäftigungen, bei 

denen man höchstens 603 Euro monatlich verdienen kann. Was halten 
Sie ganz allgemein von solchen Beschäftigungsverhältnissen: Finden 
Sie es gut, dass es solche Jobs gibt, oder finden Sie das nicht gut?" 

 
 
   Bevölkerung Minijobber 
   insgesamt  
 
  % % 
 
 Finde das gut ................................................. 78 ...................... 89 
 
 Finde das nicht gut .......................................... 8 ........................ 2 
 
 Unentschieden ..............................................  14 ......................   9 
  100 100 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
FRAGE: "Sind Sie zufrieden damit, dass Sie einen bzw. mehrere Minijobs haben, 

oder hätten Sie stattdessen lieber eine Teilzeit- oder Vollzeitstelle?" 
 
 
   Minijobber 
 
   % 
 
 Zufrieden mit Minijob ....................................................79 
 
 Lieber Teilzeitstelle ........................................................ 1 
 
 Lieber Vollzeitstelle ......................................................... x 
 
 Habe Minijob und Teilzeit-/ 
 Vollzeitstelle ..................................................................13 
 
 Keine Angabe ...............................................................  7 
   100 
 
 
 
 

Tabelle A 5 
Bundesrepublik Deutschland 

Minijobber 
 

QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 13015, März 2026 
 



 

 

 
Viele Berufstätige nutzen die telefonische 
Krankschreibung 
 
 
 
 
 
 
FRAGE: "Ärzte können Patienten über die sogenannte telefonische 

Krankschreibung ja auch ohne Besuch in der Praxis krankschreiben. 
Haben Sie die telefonische Krankschreibung selbst schon mal in 
Anspruch genommen, oder ist das nicht der Fall?" 

 
 
 
 
 
    Berufstätige 
     
  
    % 
 
 Schon in Anspruch genommen ..................................................... 38 
 
 Nicht der Fall ................................................................................ 59 
 
 Keine Angabe ...............................................................................   3 
    100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle A 6 
Bundesrepublik Deutschland 

Bevölkerung ab 16 Jahre 
 

QUELLE: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 13015, März 2026 
 



CDU/ FDP SPD Bü.90/ DIE AfD Freie BSW Sons-
CSU GRÜNE LINKE Wähler tige

% % % % % % % % %

﻿2016: Jahresdurchschnitt 34,0 7,5 23,0 11,0 9,0 11,0 - - 4,5

﻿2017: Jahresdurchschnitt 36,0 9,0 25,0 8,5 8,5 9,0 - - 4,0

﻿2018: Jahresdurchschnitt 31,5 9,5 19,0 13,0 9,5 13,5 - - 4,0

﻿2019: Jahresdurchschnitt 30,0 7,5 16,0 20,5 8,0 13,0 - - 5,0

﻿2020: Jahresdurchschnitt 35,5 6,5 16,0 20,0 7,5 10,0 - - 4,5

﻿2021: Jahresdurchschnitt 28,5 10,5 20,0 19,0 6,5 10,0 - - 5,5

24,1 11,5 25,7 14,8 4,9 10,3 - - 8,7

﻿2022: Jahresdurchschnitt 28,0 8,5 23,0 18,5 5,0 11,0 - - 6,0

﻿2023: Jahresdurchschnitt 31,0 7,0 19,0 15,0 4,0 17,0 1,0 - 6,0

﻿2024: 1. Halbjahr 33,0 6,0 16,0 13,5 3,0 16,5 1,0 6,0 5,0
2. Halbjahr 35,0 4,5 16,0 11,0 - 17,0 - 8,0 8,5
Jahresdurchschnitt 34,0 5,0 16,0 12,0 2,0 16,5 0,5 7,0 7,0

﻿2025: 1. Halbjahr 30,0 4,0 16,0 12,0 7,0 21,5 - 4,5 5,0

28,5 4,3 16,4 11,6 8,8 20,8 1,5 5,0 3,1

4. - 16. Juli 29,0 4,0 15,0 12,0 9,0 23,0 - 3,5 4,5
1. - 14. August 28,0 4,0 16,0 11,0 10,0 22,5 - 4,0 4,5
5. - 17. September 27,0 4,0 15,0 11,0 11,0 24,0 - 3,0 5,0
26. Sept. - 10. Okt. 26,0 3,0 15,0 11,0 11,0 25,0 - 4,0 5,0
23. Okt. - 6. Nov. 27,0 3,5 15,5 11,0 10,0 24,0 - 4,0 5,0
22. Nov. - 4. Dez. 27,0 4,5 14,0 12,5 9,0 25,0 - 3,0 5,0
Jahresdurchschnitt 29,0 4,0 15,5 11,5 8,5 22,5 - 4,0 5,0

﻿2026: 6. - 19. Januar 27,0 3,5 15,0 11,5 10,0 25,0 - - 8,0
6. - 19. Februar 27,0 4,0 16,0 12,0 10,0 24,0 - - 7,0
27. Feb. - 12. März 28,0 4,0 16,0 11,5 10,0 23,0 - - 7,5

Befragt wurden in der aktuellen Umfrage persönlich-mündlich insgesamt 1.045 Personen.
Bei dieser Stichprobengröße beträgt die Fehlerspanne bei einem Anteilswert 
von 30 Prozent rund +/- 3 Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 
10 Prozent rund +/- 2 Prozentpunkte.
﻿QUELLE: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Institut für Demoskopie, zuletzt IfD-Umfrage 13015

﻿Bundestagswahl 
23.02.2025

﻿Zweitstimmen-Wahlabsicht Gesamtdeutschland –
Allensbacher Berichterstattung für die
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Tabelle B 1
Gesamtdeutschland 

Wahlberechtigte Bevölkerung 
mit konkreter Parteiangabe

﻿Zweitstimmen Gesamtdeutschland

﻿Bundestagswahl 
26.09.2021
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BANKSY Foto Picture Alliance

Am Ende war es nicht die große Ver-
schwörung, nicht der Verrat aus dem 
innersten Zirkel und auch nicht die 
Gier des Kunstmarkts. Es war eine 
Unterschrift. Ein hastig gesetzter Na-
me auf einem polizeilichen Geständ-
nis aus dem Jahr 2000 nach einer 
Vandalismus-Aktion an einem New 
Yorker Modeplakat. Ein Vierteljahr-
hundert später wurde diese Nachläs-
sigkeit zum entscheidenden Hinweis 
auf einen Mann, dessen Werke für 
Millionensummen gehandelt wer-
den. Reuters will nun belegt haben: 
Das Phantom mit Sprühdose und 
Schablone, Banksy, ist Robin Gun-
ningham aus Bristol.

Bekannt wurde Banksy früh in der 
Szene seiner Heimatstadt. Zunächst 
seit 1993 als Freehand-Sprayer, seit 
2000 dann mit jener Schablonen-
technik, die Schnelligkeit und Wie-
dererkennungswert erlaubt. Aus dem 
lokalen Graffiti-Schreiber wurde 
binnen weniger Jahre ein Künstler, 
dessen Motive – Ratten, Polizisten, 
Kinder, Soldaten – weithin bekannt 
waren. Früh erschienen erste Bücher 
wie „Banging Your Head Against a 
Brick Wall“ und „Existencilism“, die 
dazu beitrugen, aus den nächtlichen 
Streifzügen ein Werk mit eigener 
Ikonographie zu formen.

 Coups folgten rasch. 2003 machte 
ihn die Ausstellung „Turf War“ in 
London breiter bekannt; 2005 kamen 
„Crude Oils“ mit verfremdeten Klas-
sikern und 200 lebenden Ratten so-
wie heimlich in Museen angebrachte 
eigene Arbeiten in New York und 
London, mit denen Banksy die Insti-
tutionen gleich mit ausstellte. Im sel-
ben Jahr malte er auf die Mauer im 
Westjordanland. Bilder, die nicht nur 
von Trennung und Gewalt erzählten, 
sondern die Sperranlage selbst in ein 
Motiv verwandelten. Banksy war 
nun Medienphänomen.

Es wurde nicht mehr nur über die 
Bilder gesprochen, sondern auch 
über die Person dahinter. Die „Mail 
on Sunday“ nannte den Namen Ro-
bin Gunningham. Parallel wuchs die 
Figur Banksy beinahe im Jahrestakt: 
Vom „Cans Festival“ im Londoner 
Tunnel (2008) über den Film „Exit 
Through the Gift Shop“ (2010), der 
eine Oscar-Nominierung einbrachte, 
bis zum  Walled Off Hotel in Bethle-
hem (2017).

Der vielleicht berühmteste Augen-
blick kam 2018, als sich „Girl with 
Balloon“ nach dem Zuschlag bei So -
theby’s teilweise selbst schredderte 
und als „Love Is in the Bin“ weiter-
lebte. Später tauchte Banksy wieder 
dort auf, wo Bilder mehr sein wollen 
als Dekoration: 2022 in der zerbomb-
ten Ukraine, mit Arbeiten in Kiew, 
Borodjanka, Horenka, Hostomel und 
Irpin. Er zeigte unter anderem eine 
Turnerin auf Trümmern und einen 
judowerfenden Jungen an einer zer-
störten Wand – Bilder, die Zerstö-
rung nicht nur illustrierten, sondern 
sich in sie einschrieben und die ihre 
Umgebung stets zum Teil des Werkes 
machten. KIRA KRAMER

Das Phantom 
mit Sprühdose

Schärfstes Schwert
Von Frederik Orlowski

B
undesjustizministerin Stefa-
nie Hubig hat den Fall Fern-
andes zum Anlass genom-

men, um für ihr Digitales Gewalt-
schutzgesetz zu werben. Noch im 
Frühjahr soll es kommen. Es ist bei 
Lichte betrachtet aber gar nicht neu: 
Schon Hubigs Amtsvorgänger Mar-
co Buschmann ließ Eckpunkte hier-
zu ausarbeiten. Anders als Busch-
mann geht Hubig jetzt aber noch 
einen Schritt weiter und bringt das 
Strafrecht ins Spiel. Aber ist es wirk-
lich nötig, das schärfste Schwert zu 
zücken? Es stellt sich, wie immer, 
wenn der Staat gesetzgeberisch tätig 
wird, die Frage nach der Lücke: Gibt 
es sie? 

Die Antwort ist in diesem Fall 
zweischneidig. Richtig ist, dass etwa 
mithilfe von KI generierte Pornos 
bisher keiner speziellen Strafnorm 
unterliegen. Richtig ist aber auch, 
dass schon jetzt zahlreiche Regeln 
aus dem Strafgesetzbuch, je nach 
Einzelfall, berührt sein können. Die-
se Vorschriften, hierzu zählt etwa das 
Recht am eigenen Bild, erfassen das 
von Hubig  in den Blick genommene 
Phänomen aber nur unvollständig. 
Der Unrechtskern bleibt unberührt.  
Klar ist aber auch: Wer deshalb neues 
Strafrecht schafft, darf am Vollzug 
nicht sparen. Auf den Schreibtischen 
der Staatsanwaltschaften türmen 
sich landauf, landab  schon jetzt mehr 
als eine Million offene Strafverfah-
ren. Das Strafrecht anwenden müs-
sen die Länder. Ihnen hierfür, wie es 
im Pakt für den Rechtsstaat vorgese-
hen ist, einmalig Geld zu überwei-
sen, reicht nicht.

Bewegend
Von Daniel Deckers

E
inige  Worte, die am Freitag im  
Deutschen Bundestag gefal-
len sind,  zählen zu den bewe-

gendsten und beeindruckendsten  seit 
Langem. Abgeordnete aller Fraktio-
nen mit Ausnahme der AfD (!) ver-
sammelten  sich hinter einem Grup-
penantrag, der in aller gebotenen 
Vorsicht die Aufmerksamkeit auf 
eine der ethisch und gesundheitspoli-
tisch fragwürdigsten Entwicklungen 
der jüngeren Zeit lenken will. Denn 
wie zu erwarten war, hat der nicht-
invasive Pränataltest (NIPT) auf Tri-
somie 13, 18 und 21, der im Juli 2022 
als Kassenleistung eingeführt wurde, 
sich  als Screeningverfahren etabliert, 
das (oft auf Betreiben der Ärzte)  un-
abhängig von der individuellen Risi-
koabwägung eingesetzt wird. Nicht 
bewahrheitet hingegen hat sich an-
scheinend die Annahme, wonach mit 
der Etablierung des NIPT die Zahl 
der risikoreicheren invasiven  Präna-
taluntersuchungen  zurückgehen wer-
de. Das Gegenteil ist der Fall. 

Vor allem aber verzichten immer 
mehr Schwangere auf das Ersttri-
mesterscreening, das von den meis-
ten Kassen seit der Einführung des 
NIPT nicht mehr bezuschusst wird. 
Die Folge: Wegen erst spät erkannter 
Auffälligkeiten nimmt die Zahl der 
grausigen Abbrüche in einem späten 
Stadium der Schwangerschaft zu. 
Das Rad der Technik zurückdrehen 
wollen die Abgeordneten nicht. Aber 
es ist ein Akt der Menschlichkeit, die-
se  Dilemmata genauer zu ergründen 
und auf Abhilfe zu sinnen.

D
eutschland hat in Europa mit 
29 Prozent eine der höchsten 
Teilzeitquoten. Sie wird  nur 
von den Niederlanden und 

 Österreich übertroffen. Gleichzeitig fällt 
Deutschland durch eine große Diskrepanz 
zwischen den Teilzeitquoten von Männern 
und Frauen auf: Bei weiblichen Beschäf-
tigten liegt die Quote bei 48 Prozent, bei 
männlichen bei 12 Prozent. 

Die hohe Teilzeitquote von Frauen hat 
– in Westdeutschland – eine lange Ge-
schichte. Das gesellschaftliche Leitbild 
war und ist es teilweise noch, dass es in 
einer Familie mit Kindern eine Aufgaben-
teilung geben sollte, bei der sich Männer 
auf den Beruf und Frauen vorrangig auf 
Kinder und den häuslichen Bereich kon-
zentrieren. Noch vor 20 Jahren favorisier-
ten 64 Prozent der Eltern dieses Modell, 
28 Prozent in Form der Vollzeitberufstä-
tigkeit von Männern und dem vollständi-
gen beruflichen Ausstieg von Frauen 
während der Familienphase, 36 Prozent 
als Kombination von einer Vollzeitberufs-
tätigkeit des Mannes mit einer Teilzeitbe-
rufstätigkeit der Frau. In den Jahren da-
nach haben diese Modelle zwar an At-
traktivität verloren, wurden aber immer 
noch von knapp der Hälfte der Bevölke-
rung präferiert. In Frankreich gab es da-
gegen bereits vor 20 Jahren andere Leit-
bilder, nämlich eine ausgeprägte Präfe-
renz für eine Vollzeit- bzw. auch 
Teilzeiterwerbs tätigkeit beider Partner. 

Leitbilder prägen nicht nur die individu-
ellen Lebensentwürfe, sondern auch die 
Politik. So haben die lange Zeit dominie-
renden Vorstellungen, dass sich Frauen in 
der Familienphase so weit wie möglich auf 
die Familie fokussieren und beruflich zu-
rückschalten sollten, die Entwicklung der 
Betreuungsinfrastruktur massiv beein-
flusst. Eltern in Ostdeutschland erlebten 
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im wiedervereinigten Deutsch-
land zunächst eine deutliche Verschlechte-
rung. Die deutsche Frauenerwerbsquote 
liegt zwar über dem europäischen Durch-
schnitt und hat seither noch zugenommen 
– aber in weitaus höherem Maße in Form 
von Teilzeitbeschäftigungen.

Frauen, die Teilzeit arbeiten, begrün-
den das vor allem damit, dass sie bei einer 
Vollzeitbeschäftigung überlastet wären 
und sie ausreichend Zeit für ihre Kinder 
haben wollen. Diese Gründe spielen bei 
Männern, die Teilzeit arbeiten, eine 
untergeordnete Rolle: Nur jeder Vierte 
fürchtet bei einer Ausweitung seiner 
Arbeitszeit Überlastung, sieben Prozent 
nennen als Grund für ihre Teilzeitbe-
schäftigung die Betreuung der Kinder. 
Dagegen nennen Männer überdurch-
schnittlich den Wunsch, Zeit für ihre pri-
vaten Interessen zu haben, aber auch ge-
sundheitliche Einschränkungen. 

Insgesamt sind die Gründe für Teilzeit-
beschäftigungen vielschichtig. Sie rei-
chen von Sorgen vor Überlastung, den 
Anforderungen der Kinderbetreuung und 
-erziehung und der Pflege von Angehöri-
gen über gesundheitliche Einschränkun-
gen bis zu Vorgaben des Arbeitgebers 
und individuellen Wünschen nach mehr 
frei verfügbarer Zeit. Immerhin knapp je-
der dritte Teilzeitbeschäftigte nennt als 
Grund den Wunsch nach ausreichend frei 
verfügbarer Zeit für private Hobbys und 
Freunde, jeder vierte, dass die Teilzeitbe-
schäftigung keine finanziellen Ein-
schränkungen bedeutet. 

Das sind wohl die Motive, auf welche 
die verunglückte Debatte über „Lifestyle-
Teilzeit“ abzielte. Aber abgesehen davon, 
dass in einem freien Land individuelle Le-
bensentwürfe zwar durch die Setzung von 
Anreizen und Nachteilen beeinflusst wer-
den können, aber in diesem Rahmen 
grundsätzlich zu respektieren sind, wird 
eine Stigmatisierung von Teilzeitbeschäf-
tigungen dem Thema nicht gerecht. 23 
Prozent begründen ihre zeitlich reduzierte 
Tätigkeit mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen, 14 Prozent mit der Pflege von An-
gehörigen, 12 Prozent damit, dass es sich 
finanziell nicht lohnen würde, die Arbeits-
zeit auszuweiten. 

Und ein Aspekt, der in der holzschnitt-
artigen öffentlichen Debatte kaum vor-

kommt, sind die Interessen der Arbeitge-
ber, die keineswegs einseitig darauf aus-
gerichtet sind, dass alle Beschäftigten 
Vollzeit arbeiten. Jeder fünfte Teilzeitbe-
schäftigte führt als Grund an, dass die 
Ausweitung der Arbeitszeit betrieblich 
nicht möglich ist, da die eigene Arbeit 
nicht mehr Stunden erfordert. Arbeitneh-
mer haben bei ihrem Arbeitgeber aber 
auch meist nicht den Eindruck, dass Teil-
zeitbeschäftigungen unerwünscht sind: 
Gerade einmal 13 Prozent sind über-
zeugt, dass ihr Arbeitgeber Teilzeit un-
gern sieht und nur widerwillig akzeptiert. 
Von den Teilzeitbeschäftigten selbst be-
richtet die überwältigende Mehrheit von 
einer einvernehmlichen Einigung, nur 
zwei Prozent, dass ihr Arbeitgeber gerne 
auf einer Vollzeitbeschäftigung bestan-
den hätte. Gerade in wirtschaftlichen 
Schwächephasen bieten Teilzeitregelun-
gen Unternehmen auch die Möglichkeit, 
Arbeitsplätze zu halten. 

Das einklagbare Recht auf Teilzeit ist 
ein Eingriff in die Vertragsfreiheit von 
Unternehmen. Die Neigung zu derartigen 
Einschränkungen wächst; das Tarifbin-
dungsgesetz ist nur das neueste Beispiel. 
Unternehmerische Freiheit wird seit Län-
gerem in ihrer Bedeutung unterbewertet, 
eine Entwicklung, die auch von der Bevöl-

kerung kritisch gesehen wird. Immer mehr 
haben die Bürger den Eindruck, dass der 
Staat zu stark in die Wirtschaft wie auch in 
die Entscheidungen der Bürger eingreift. 
Das Problem der Debatte um das einklag-
bare Recht auf Teilzeit ist jedoch, dass sie 
zu dem Eindruck geführt hat, dass generell 
gegen Teilzeitbeschäftigungen zu Felde 
gezogen wird. 

L
etztlich betrifft das einklagbare 
Recht auf Teilzeit nur die, die 
gegen den Willen des Arbeitge-
bers eine Teilzeitbeschäftigung 

durchsetzen wollen, und damit eine kleine 
Minderheit. Nur 30 Prozent der Bevölke-
rung haben die Diskussion aber auch so 
verstanden, während 39 Prozent überzeugt 
sind, dass die Möglichkeiten für Teilzeitbe-
schäftigungen generell eingeschränkt wer-
den sollen; die übrigen 31 Prozent trauen 
sich kein Urteil zu, worauf die Debatte um 
das Recht auf Teilzeit abzielt. Berücksich-
tigt man, dass sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in der Regel einvernehm-
lich über Teilzeitbeschäftigungen einigen, 
hätte eine Abschaffung des Klagerechts 
nur begrenzte Auswirkungen auf die Teil-
zeitquote – wenn überhaupt. 

Strategien zur Verminderung der Teil-
zeitquote müssen an den Gründen für die 

Wahl von Teilzeitbeschäftigungen anset-
zen und an Anreizen für eine Ausweitung 
der Arbeitszeit. Wenn Teilzeitbeschäftigte 
gefragt werden, unter welchen Bedingun-
gen sie mehr arbeiten würden, nennen sie 
vor allem materielle Anreize: Für 30 Pro-
zent wäre eine deutliche Erhöhung ihres 
Einkommens ein Grund, für jeden Vier-
ten weniger Abzüge durch Steuern. Für 
jeden Fünften wäre eine Ausweitung 
ihrer Stundenzahl attraktiv, wenn die 
Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden 
könnten. Diese Rahmenbedingungen 
können durch Staat und Wirtschaft teil-
weise beeinflusst werden. Anders ist dies, 
wenn die persönliche Lebenssituation 
Mehrarbeit erschwert; so knüpft jeder 
fünfte Teilzeitbeschäftigte die Auswei-
tung seiner Arbeitszeit an eine Besserung 
des Gesundheitszustands, 14 Prozent da-
ran, dass ihre Kinder zunächst älter wer-
den müssten, um weniger Betreuung zu 
erfordern; 11 Prozent sehen aufgrund von 
Pflegeaufgaben in der Familie wenig 
Möglichkeiten, kurzfristig aufzustocken. 
Der Anteil, der aufgrund von steuerlichen 
Anreizen oder durch die Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten neu überlegen würde, 
ist jedoch beachtlich und bietet weitaus 
mehr Potential als Änderungen bei dem 
einklagbaren Recht auf Teilzeit.

Auf schwieriges Terrain kommt die Poli-
tik, wenn sie das spezifische Modell außer-
ordentlich kleiner Stundenkontingente zur 
Diskussion stellt, die Minijobs. Dieses Mo-
dell hat in der Bevölkerung denkbar brei-
ten Rückhalt. 78 Prozent der Bevölkerung 
heißen diese Form der geringfügigen Be-
schäftigung gut, nur acht Prozent sehen sie 
kritisch. Noch größer ist der Rückhalt bei 
den Minijobbern selbst, von denen sich nur 
ganze zwei Prozent kritisch äußern. Für die 
überwältigende Mehr heit von ihnen ist 
eine Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung 
keine attraktive Alternative: Ein Prozent 
hätte lieber eine Teilzeitstelle, 13 Prozent 
üben ihren Minijob ohnehin neben einer 
Teilzeit- oder Vollzeitstelle aus; 79 Prozent 
sind dagegen damit zufrieden, nur einen 
Minijob auszuüben.

Eine andere Debatte gilt dem  hohen 
Krankenstand in Deutschland. In diesem 
Zusammenhang ist die telefonische 
Krankschreibung ins Visier geraten. Die 
Mehrheit der Bevölkerung und knapp 
zwei Drittel der Berufstätigen plädieren 
für ihre Beibehaltung, nur jeder Vierte für 
die Abschaffung. Die Krankenkassen ver-
weisen darauf, dass der Anteil telefoni-
scher Krankschreibungen an allen Krank-
schreibungen gering ist. Immerhin 38 Pro-
zent der Berufstätigen geben jedoch zu 
Protokoll, dass sie diese Option schon ein-
mal genutzt haben. 

Es gibt jedoch kaum überzeugende Be-
lege für eine Kausalität zwischen telefoni-
scher Krankschreibung und der Höhe des 
Krankenstands. Die telefonische Krank-
schreibung, in der Corona-Pandemie ein-
geführt, wurde im Dezember 2023 neu 
aufgelegt; 2024 stieg die durchschnittliche 
Zahl der Krankheitstage nicht an, sondern 
ging erstmals seit 2017 leicht zurück. Ein 
deutlicher Anstieg war dagegen vor Ein-
führung der telefonischen Krankschrei-
bung in den Jahren 2022 und 2023 zu ver-
zeichnen – unmittelbar nachdem die 
Unternehmen verpflichtet wurden, den 
Kassen elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen zu übermitteln. 

Das hat offensichtlich zu einer vollstän-
digeren Erfassung auch kürzerer Ausfall-
zeiten geführt. Die Krankheitstage entwi-
ckeln sich keineswegs kontinuierlich nach 
oben: Anfang der 90er-Jahre lagen sie im 
Durchschnitt bei knapp 13 Tagen und gin-
gen insbesondere in der Phase der Wachs-
tumsschwäche nach 2000 zurück, bis 2007 
auf den Tiefstand von rund acht Tagen. Ab 
2015 schwankten sie länger zwischen zehn 
und elf Tagen, bis sie nach Einführung der 
Pflicht für Arbeitgeber, elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu 
übermitteln, sprunghaft auf 15 Tage an-
stiegen. Dabei gibt es gravierende Unter-
schiede nach Branchen, Tätigkeitsfeldern 
und auch einzelnen Unternehmen. Wie 
bei dem Thema Teilzeit empfiehlt es sich 
daher, genau hinzusehen und die richtigen 
Schwerpunkte zu setzen.

| DEUTSCHE FRAGEN – DEUTSCHE ANTWORTEN |

Teilzeit: Debatte am  Problem vorbei
Nur wenige arbeiten nur
deshalb weniger, um ihren 
Lifestyle zu pflegen. 

Von Renate Köcher,

Institut für Demoskopie 

Allensbach

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, jüngste Umfrage: 27.2.– 12.3.2026, 1045 Befragte / F.A.Z.-Grafik swa.

Die Stärke der Parteien

Grüne

BSW

AfD

CDU/CSU

Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei
würden Sie wählen? (Zweitstimmenergebnisse in Prozent)

Bundestags-
wahl am
23.2.25

28,5

16,4

20,8

4,3

8,8

11,6

4,98

M M J J N D J F MärzOSA

SPD

Sonstige

FDP

11,5

k. A.

23,0

28,0

16,0

4,0

7,5
Linke10,0

A

Warum arbeiten Sie Teilzeit? (in %)

Überlastet mit Vollzeit
Mehr Zeit für mich, Freunde, Hobbys
Möchte für Kinder da sein
Kann es mir finanziell leisten
Gesundheitliche Gründe
Betriebliche Gründe
Pflege von Angehörigen

Habe noch einen anderen Job
Lohnt sich finanziell nicht

Arbeitgeber möchte es so

40
31
27
24
23
19
14

11
12

9

Gründe, um mehr Stunden zu arbeiten (in %)

Deutlich mehr Geld
Geringere Steuerabzüge
Flexiblere Arbeitszeiten
Bessere Gesundheit
Ältere Kinder
Bessere Karrieremöglichkeiten
Keine Pflege von Angehörigen

Andere Arbeitsstelle
Unterstützung durch Arbeitgeber

Geeignete Kinderbetreuung Unentschieden

Hatte etwas
dagegen

Einvernehmlich
geeinigt

30
25
21
19

8
2

90

14
11
11

9
9

5

Wie verstehen Sie die aktuelle
Diskussion um die Einschränkung
des Rechts auf Teilzeitarbeit? (in %)

Haben Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber
einvernehmlich auf Teilzeit geeinigt
oder hatte er etwas dagegen? (in %)

Betrit alle Arbeitnehmer

Unentschieden

Betrit nur die, die gegen den
Willen des Arbeitgebers Teilzeit
arbeiten wollen

39

30

31

Teilzeitarbeit in Deutschland

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik: swa.

Lumos – Kunsthandwerk
aus feinem Porzellan
Jedes Lichtobjekt ist ein Unikat und besticht durch seine Transluzenz. Im Gegenschein
sind natürliche Strukturen von Blättern und Blüten erkennbar, die von Claudia Biehne
im Porzellan verarbeitet werden und beim Brennvorgang vergehen. Zurück bleibt eine
kunstvolle Natürlichkeit in reinweißem Porzellan.

Sichern Sie sich Ihr Unikat (ca. 18×14×14 cm) mit Blattstruktur
für 175 Euro oder ohne Blattstruktur für 165 Euro.
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BANKSY Foto Picture Alliance

Am Ende war es nicht die große Ver-
schwörung, nicht der Verrat aus dem 
innersten Zirkel und auch nicht die 
Gier des Kunstmarkts. Es war eine 
Unterschrift. Ein hastig gesetzter Na-
me auf einem polizeilichen Geständ-
nis aus dem Jahr 2000 nach einer 
Vandalismus-Aktion an einem New 
Yorker Modeplakat. Ein Vierteljahr-
hundert später wurde diese Nachläs-
sigkeit zum entscheidenden Hinweis 
auf einen Mann, dessen Werke für 
Millionensummen gehandelt wer-
den. Reuters will nun belegt haben: 
Das Phantom mit Sprühdose und 
Schablone, Banksy, ist Robin Gun-
ningham aus Bristol.

Bekannt wurde Banksy früh in der 
Szene seiner Heimatstadt. Zunächst 
seit 1993 als Freehand-Sprayer, seit 
2000 dann mit jener Schablonen-
technik, die Schnelligkeit und Wie-
dererkennungswert erlaubt. Aus dem 
lokalen Graffiti-Schreiber wurde 
binnen weniger Jahre ein Künstler, 
dessen Motive – Ratten, Polizisten, 
Kinder, Soldaten – weithin bekannt 
waren. Früh erschienen erste Bücher 
wie „Banging Your Head Against a 
Brick Wall“ und „Existencilism“, die 
dazu beitrugen, aus den nächtlichen 
Streifzügen ein Werk mit eigener 
Ikonographie zu formen.

 Coups folgten rasch. 2003 machte 
ihn die Ausstellung „Turf War“ in 
London breiter bekannt; 2005 kamen 
„Crude Oils“ mit verfremdeten Klas-
sikern und 200 lebenden Ratten so-
wie heimlich in Museen angebrachte 
eigene Arbeiten in New York und 
London, mit denen Banksy die Insti-
tutionen gleich mit ausstellte. Im sel-
ben Jahr malte er auf die Mauer im 
Westjordanland. Bilder, die nicht nur 
von Trennung und Gewalt erzählten, 
sondern die Sperranlage selbst in ein 
Motiv verwandelten. Banksy war 
nun Medienphänomen.

Es wurde nicht mehr nur über die 
Bilder gesprochen, sondern auch 
über die Person dahinter. Die „Mail 
on Sunday“ nannte den Namen Ro-
bin Gunningham. Parallel wuchs die 
Figur Banksy beinahe im Jahrestakt: 
Vom „Cans Festival“ im Londoner 
Tunnel (2008) über den Film „Exit 
Through the Gift Shop“ (2010), der 
eine Oscar-Nominierung einbrachte, 
bis zum  Walled Off Hotel in Bethle-
hem (2017).

Der vielleicht berühmteste Augen-
blick kam 2018, als sich „Girl with 
Balloon“ nach dem Zuschlag bei So -
theby’s teilweise selbst schredderte 
und als „Love Is in the Bin“ weiter-
lebte. Später tauchte Banksy wieder 
dort auf, wo Bilder mehr sein wollen 
als Dekoration: 2022 in der zerbomb-
ten Ukraine, mit Arbeiten in Kiew, 
Borodjanka, Horenka, Hostomel und 
Irpin. Er zeigte unter anderem eine 
Turnerin auf Trümmern und einen 
judowerfenden Jungen an einer zer-
störten Wand – Bilder, die Zerstö-
rung nicht nur illustrierten, sondern 
sich in sie einschrieben und die ihre 
Umgebung stets zum Teil des Werkes 
machten. KIRA KRAMER

Das Phantom 
mit Sprühdose

Schärfstes Schwert
Von Frederik Orlowski

B
undesjustizministerin Stefa-
nie Hubig hat den Fall Fern-
andes zum Anlass genom-

men, um für ihr Digitales Gewalt-
schutzgesetz zu werben. Noch im 
Frühjahr soll es kommen. Es ist bei 
Lichte betrachtet aber gar nicht neu: 
Schon Hubigs Amtsvorgänger Mar-
co Buschmann ließ Eckpunkte hier-
zu ausarbeiten. Anders als Busch-
mann geht Hubig jetzt aber noch 
einen Schritt weiter und bringt das 
Strafrecht ins Spiel. Aber ist es wirk-
lich nötig, das schärfste Schwert zu 
zücken? Es stellt sich, wie immer, 
wenn der Staat gesetzgeberisch tätig 
wird, die Frage nach der Lücke: Gibt 
es sie? 

Die Antwort ist in diesem Fall 
zweischneidig. Richtig ist, dass etwa 
mithilfe von KI generierte Pornos 
bisher keiner speziellen Strafnorm 
unterliegen. Richtig ist aber auch, 
dass schon jetzt zahlreiche Regeln 
aus dem Strafgesetzbuch, je nach 
Einzelfall, berührt sein können. Die-
se Vorschriften, hierzu zählt etwa das 
Recht am eigenen Bild, erfassen das 
von Hubig  in den Blick genommene 
Phänomen aber nur unvollständig. 
Der Unrechtskern bleibt unberührt.  
Klar ist aber auch: Wer deshalb neues 
Strafrecht schafft, darf am Vollzug 
nicht sparen. Auf den Schreibtischen 
der Staatsanwaltschaften türmen 
sich landauf, landab  schon jetzt mehr 
als eine Million offene Strafverfah-
ren. Das Strafrecht anwenden müs-
sen die Länder. Ihnen hierfür, wie es 
im Pakt für den Rechtsstaat vorgese-
hen ist, einmalig Geld zu überwei-
sen, reicht nicht.

Bewegend
Von Daniel Deckers

E
inige  Worte, die am Freitag im  
Deutschen Bundestag gefal-
len sind,  zählen zu den bewe-

gendsten und beeindruckendsten  seit 
Langem. Abgeordnete aller Fraktio-
nen mit Ausnahme der AfD (!) ver-
sammelten  sich hinter einem Grup-
penantrag, der in aller gebotenen 
Vorsicht die Aufmerksamkeit auf 
eine der ethisch und gesundheitspoli-
tisch fragwürdigsten Entwicklungen 
der jüngeren Zeit lenken will. Denn 
wie zu erwarten war, hat der nicht-
invasive Pränataltest (NIPT) auf Tri-
somie 13, 18 und 21, der im Juli 2022 
als Kassenleistung eingeführt wurde, 
sich  als Screeningverfahren etabliert, 
das (oft auf Betreiben der Ärzte)  un-
abhängig von der individuellen Risi-
koabwägung eingesetzt wird. Nicht 
bewahrheitet hingegen hat sich an-
scheinend die Annahme, wonach mit 
der Etablierung des NIPT die Zahl 
der risikoreicheren invasiven  Präna-
taluntersuchungen  zurückgehen wer-
de. Das Gegenteil ist der Fall. 

Vor allem aber verzichten immer 
mehr Schwangere auf das Ersttri-
mesterscreening, das von den meis-
ten Kassen seit der Einführung des 
NIPT nicht mehr bezuschusst wird. 
Die Folge: Wegen erst spät erkannter 
Auffälligkeiten nimmt die Zahl der 
grausigen Abbrüche in einem späten 
Stadium der Schwangerschaft zu. 
Das Rad der Technik zurückdrehen 
wollen die Abgeordneten nicht. Aber 
es ist ein Akt der Menschlichkeit, die-
se  Dilemmata genauer zu ergründen 
und auf Abhilfe zu sinnen.

D
eutschland hat in Europa mit 
29 Prozent eine der höchsten 
Teilzeitquoten. Sie wird  nur 
von den Niederlanden und 

 Österreich übertroffen. Gleichzeitig fällt 
Deutschland durch eine große Diskrepanz 
zwischen den Teilzeitquoten von Männern 
und Frauen auf: Bei weiblichen Beschäf-
tigten liegt die Quote bei 48 Prozent, bei 
männlichen bei 12 Prozent. 

Die hohe Teilzeitquote von Frauen hat 
– in Westdeutschland – eine lange Ge-
schichte. Das gesellschaftliche Leitbild 
war und ist es teilweise noch, dass es in 
einer Familie mit Kindern eine Aufgaben-
teilung geben sollte, bei der sich Männer 
auf den Beruf und Frauen vorrangig auf 
Kinder und den häuslichen Bereich kon-
zentrieren. Noch vor 20 Jahren favorisier-
ten 64 Prozent der Eltern dieses Modell, 
28 Prozent in Form der Vollzeitberufstä-
tigkeit von Männern und dem vollständi-
gen beruflichen Ausstieg von Frauen 
während der Familienphase, 36 Prozent 
als Kombination von einer Vollzeitberufs-
tätigkeit des Mannes mit einer Teilzeitbe-
rufstätigkeit der Frau. In den Jahren da-
nach haben diese Modelle zwar an At-
traktivität verloren, wurden aber immer 
noch von knapp der Hälfte der Bevölke-
rung präferiert. In Frankreich gab es da-
gegen bereits vor 20 Jahren andere Leit-
bilder, nämlich eine ausgeprägte Präfe-
renz für eine Vollzeit- bzw. auch 
Teilzeiterwerbs tätigkeit beider Partner. 

Leitbilder prägen nicht nur die individu-
ellen Lebensentwürfe, sondern auch die 
Politik. So haben die lange Zeit dominie-
renden Vorstellungen, dass sich Frauen in 
der Familienphase so weit wie möglich auf 
die Familie fokussieren und beruflich zu-
rückschalten sollten, die Entwicklung der 
Betreuungsinfrastruktur massiv beein-
flusst. Eltern in Ostdeutschland erlebten 
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im wiedervereinigten Deutsch-
land zunächst eine deutliche Verschlechte-
rung. Die deutsche Frauenerwerbsquote 
liegt zwar über dem europäischen Durch-
schnitt und hat seither noch zugenommen 
– aber in weitaus höherem Maße in Form 
von Teilzeitbeschäftigungen.

Frauen, die Teilzeit arbeiten, begrün-
den das vor allem damit, dass sie bei einer 
Vollzeitbeschäftigung überlastet wären 
und sie ausreichend Zeit für ihre Kinder 
haben wollen. Diese Gründe spielen bei 
Männern, die Teilzeit arbeiten, eine 
untergeordnete Rolle: Nur jeder Vierte 
fürchtet bei einer Ausweitung seiner 
Arbeitszeit Überlastung, sieben Prozent 
nennen als Grund für ihre Teilzeitbe-
schäftigung die Betreuung der Kinder. 
Dagegen nennen Männer überdurch-
schnittlich den Wunsch, Zeit für ihre pri-
vaten Interessen zu haben, aber auch ge-
sundheitliche Einschränkungen. 

Insgesamt sind die Gründe für Teilzeit-
beschäftigungen vielschichtig. Sie rei-
chen von Sorgen vor Überlastung, den 
Anforderungen der Kinderbetreuung und 
-erziehung und der Pflege von Angehöri-
gen über gesundheitliche Einschränkun-
gen bis zu Vorgaben des Arbeitgebers 
und individuellen Wünschen nach mehr 
frei verfügbarer Zeit. Immerhin knapp je-
der dritte Teilzeitbeschäftigte nennt als 
Grund den Wunsch nach ausreichend frei 
verfügbarer Zeit für private Hobbys und 
Freunde, jeder vierte, dass die Teilzeitbe-
schäftigung keine finanziellen Ein-
schränkungen bedeutet. 

Das sind wohl die Motive, auf welche 
die verunglückte Debatte über „Lifestyle-
Teilzeit“ abzielte. Aber abgesehen davon, 
dass in einem freien Land individuelle Le-
bensentwürfe zwar durch die Setzung von 
Anreizen und Nachteilen beeinflusst wer-
den können, aber in diesem Rahmen 
grundsätzlich zu respektieren sind, wird 
eine Stigmatisierung von Teilzeitbeschäf-
tigungen dem Thema nicht gerecht. 23 
Prozent begründen ihre zeitlich reduzierte 
Tätigkeit mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen, 14 Prozent mit der Pflege von An-
gehörigen, 12 Prozent damit, dass es sich 
finanziell nicht lohnen würde, die Arbeits-
zeit auszuweiten. 

Und ein Aspekt, der in der holzschnitt-
artigen öffentlichen Debatte kaum vor-

kommt, sind die Interessen der Arbeitge-
ber, die keineswegs einseitig darauf aus-
gerichtet sind, dass alle Beschäftigten 
Vollzeit arbeiten. Jeder fünfte Teilzeitbe-
schäftigte führt als Grund an, dass die 
Ausweitung der Arbeitszeit betrieblich 
nicht möglich ist, da die eigene Arbeit 
nicht mehr Stunden erfordert. Arbeitneh-
mer haben bei ihrem Arbeitgeber aber 
auch meist nicht den Eindruck, dass Teil-
zeitbeschäftigungen unerwünscht sind: 
Gerade einmal 13 Prozent sind über-
zeugt, dass ihr Arbeitgeber Teilzeit un-
gern sieht und nur widerwillig akzeptiert. 
Von den Teilzeitbeschäftigten selbst be-
richtet die überwältigende Mehrheit von 
einer einvernehmlichen Einigung, nur 
zwei Prozent, dass ihr Arbeitgeber gerne 
auf einer Vollzeitbeschäftigung bestan-
den hätte. Gerade in wirtschaftlichen 
Schwächephasen bieten Teilzeitregelun-
gen Unternehmen auch die Möglichkeit, 
Arbeitsplätze zu halten. 

Das einklagbare Recht auf Teilzeit ist 
ein Eingriff in die Vertragsfreiheit von 
Unternehmen. Die Neigung zu derartigen 
Einschränkungen wächst; das Tarifbin-
dungsgesetz ist nur das neueste Beispiel. 
Unternehmerische Freiheit wird seit Län-
gerem in ihrer Bedeutung unterbewertet, 
eine Entwicklung, die auch von der Bevöl-

kerung kritisch gesehen wird. Immer mehr 
haben die Bürger den Eindruck, dass der 
Staat zu stark in die Wirtschaft wie auch in 
die Entscheidungen der Bürger eingreift. 
Das Problem der Debatte um das einklag-
bare Recht auf Teilzeit ist jedoch, dass sie 
zu dem Eindruck geführt hat, dass generell 
gegen Teilzeitbeschäftigungen zu Felde 
gezogen wird. 

L
etztlich betrifft das einklagbare 
Recht auf Teilzeit nur die, die 
gegen den Willen des Arbeitge-
bers eine Teilzeitbeschäftigung 

durchsetzen wollen, und damit eine kleine 
Minderheit. Nur 30 Prozent der Bevölke-
rung haben die Diskussion aber auch so 
verstanden, während 39 Prozent überzeugt 
sind, dass die Möglichkeiten für Teilzeitbe-
schäftigungen generell eingeschränkt wer-
den sollen; die übrigen 31 Prozent trauen 
sich kein Urteil zu, worauf die Debatte um 
das Recht auf Teilzeit abzielt. Berücksich-
tigt man, dass sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in der Regel einvernehm-
lich über Teilzeitbeschäftigungen einigen, 
hätte eine Abschaffung des Klagerechts 
nur begrenzte Auswirkungen auf die Teil-
zeitquote – wenn überhaupt. 

Strategien zur Verminderung der Teil-
zeitquote müssen an den Gründen für die 

Wahl von Teilzeitbeschäftigungen anset-
zen und an Anreizen für eine Ausweitung 
der Arbeitszeit. Wenn Teilzeitbeschäftigte 
gefragt werden, unter welchen Bedingun-
gen sie mehr arbeiten würden, nennen sie 
vor allem materielle Anreize: Für 30 Pro-
zent wäre eine deutliche Erhöhung ihres 
Einkommens ein Grund, für jeden Vier-
ten weniger Abzüge durch Steuern. Für 
jeden Fünften wäre eine Ausweitung 
ihrer Stundenzahl attraktiv, wenn die 
Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden 
könnten. Diese Rahmenbedingungen 
können durch Staat und Wirtschaft teil-
weise beeinflusst werden. Anders ist dies, 
wenn die persönliche Lebenssituation 
Mehrarbeit erschwert; so knüpft jeder 
fünfte Teilzeitbeschäftigte die Auswei-
tung seiner Arbeitszeit an eine Besserung 
des Gesundheitszustands, 14 Prozent da-
ran, dass ihre Kinder zunächst älter wer-
den müssten, um weniger Betreuung zu 
erfordern; 11 Prozent sehen aufgrund von 
Pflegeaufgaben in der Familie wenig 
Möglichkeiten, kurzfristig aufzustocken. 
Der Anteil, der aufgrund von steuerlichen 
Anreizen oder durch die Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten neu überlegen würde, 
ist jedoch beachtlich und bietet weitaus 
mehr Potential als Änderungen bei dem 
einklagbaren Recht auf Teilzeit.

Auf schwieriges Terrain kommt die Poli-
tik, wenn sie das spezifische Modell außer-
ordentlich kleiner Stundenkontingente zur 
Diskussion stellt, die Minijobs. Dieses Mo-
dell hat in der Bevölkerung denkbar brei-
ten Rückhalt. 78 Prozent der Bevölkerung 
heißen diese Form der geringfügigen Be-
schäftigung gut, nur acht Prozent sehen sie 
kritisch. Noch größer ist der Rückhalt bei 
den Minijobbern selbst, von denen sich nur 
ganze zwei Prozent kritisch äußern. Für die 
überwältigende Mehr heit von ihnen ist 
eine Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung 
keine attraktive Alternative: Ein Prozent 
hätte lieber eine Teilzeitstelle, 13 Prozent 
üben ihren Minijob ohnehin neben einer 
Teilzeit- oder Vollzeitstelle aus; 79 Prozent 
sind dagegen damit zufrieden, nur einen 
Minijob auszuüben.

Eine andere Debatte gilt dem  hohen 
Krankenstand in Deutschland. In diesem 
Zusammenhang ist die telefonische 
Krankschreibung ins Visier geraten. Die 
Mehrheit der Bevölkerung und knapp 
zwei Drittel der Berufstätigen plädieren 
für ihre Beibehaltung, nur jeder Vierte für 
die Abschaffung. Die Krankenkassen ver-
weisen darauf, dass der Anteil telefoni-
scher Krankschreibungen an allen Krank-
schreibungen gering ist. Immerhin 38 Pro-
zent der Berufstätigen geben jedoch zu 
Protokoll, dass sie diese Option schon ein-
mal genutzt haben. 

Es gibt jedoch kaum überzeugende Be-
lege für eine Kausalität zwischen telefoni-
scher Krankschreibung und der Höhe des 
Krankenstands. Die telefonische Krank-
schreibung, in der Corona-Pandemie ein-
geführt, wurde im Dezember 2023 neu 
aufgelegt; 2024 stieg die durchschnittliche 
Zahl der Krankheitstage nicht an, sondern 
ging erstmals seit 2017 leicht zurück. Ein 
deutlicher Anstieg war dagegen vor Ein-
führung der telefonischen Krankschrei-
bung in den Jahren 2022 und 2023 zu ver-
zeichnen – unmittelbar nachdem die 
Unternehmen verpflichtet wurden, den 
Kassen elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen zu übermitteln. 

Das hat offensichtlich zu einer vollstän-
digeren Erfassung auch kürzerer Ausfall-
zeiten geführt. Die Krankheitstage entwi-
ckeln sich keineswegs kontinuierlich nach 
oben: Anfang der 90er-Jahre lagen sie im 
Durchschnitt bei knapp 13 Tagen und gin-
gen insbesondere in der Phase der Wachs-
tumsschwäche nach 2000 zurück, bis 2007 
auf den Tiefstand von rund acht Tagen. Ab 
2015 schwankten sie länger zwischen zehn 
und elf Tagen, bis sie nach Einführung der 
Pflicht für Arbeitgeber, elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu 
übermitteln, sprunghaft auf 15 Tage an-
stiegen. Dabei gibt es gravierende Unter-
schiede nach Branchen, Tätigkeitsfeldern 
und auch einzelnen Unternehmen. Wie 
bei dem Thema Teilzeit empfiehlt es sich 
daher, genau hinzusehen und die richtigen 
Schwerpunkte zu setzen.

| DEUTSCHE FRAGEN – DEUTSCHE ANTWORTEN |

Teilzeit: Debatte am  Problem vorbei
Nur wenige arbeiten nur
deshalb weniger, um ihren 
Lifestyle zu pflegen. 

Von Renate Köcher,

Institut für Demoskopie 

Allensbach

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, jüngste Umfrage: 27.2.– 12.3.2026, 1045 Befragte / F.A.Z.-Grafik swa.

Die Stärke der Parteien

Grüne

BSW

AfD

CDU/CSU

Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei
würden Sie wählen? (Zweitstimmenergebnisse in Prozent)

Bundestags-
wahl am
23.2.25

28,5

16,4

20,8

4,3

8,8

11,6

4,98
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SPD

Sonstige

FDP

11,5

k. A.

23,0

28,0

16,0

4,0

7,5
Linke10,0
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Warum arbeiten Sie Teilzeit? (in %)

Überlastet mit Vollzeit
Mehr Zeit für mich, Freunde, Hobbys
Möchte für Kinder da sein
Kann es mir finanziell leisten
Gesundheitliche Gründe
Betriebliche Gründe
Pflege von Angehörigen

Habe noch einen anderen Job
Lohnt sich finanziell nicht

Arbeitgeber möchte es so

40
31
27
24
23
19
14

11
12

9

Gründe, um mehr Stunden zu arbeiten (in %)

Deutlich mehr Geld
Geringere Steuerabzüge
Flexiblere Arbeitszeiten
Bessere Gesundheit
Ältere Kinder
Bessere Karrieremöglichkeiten
Keine Pflege von Angehörigen

Andere Arbeitsstelle
Unterstützung durch Arbeitgeber

Geeignete Kinderbetreuung Unentschieden

Hatte etwas
dagegen

Einvernehmlich
geeinigt

30
25
21
19

8
2

90

14
11
11

9
9

5

Wie verstehen Sie die aktuelle
Diskussion um die Einschränkung
des Rechts auf Teilzeitarbeit? (in %)

Haben Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber
einvernehmlich auf Teilzeit geeinigt
oder hatte er etwas dagegen? (in %)

Betrit alle Arbeitnehmer

Unentschieden

Betrit nur die, die gegen den
Willen des Arbeitgebers Teilzeit
arbeiten wollen

39

30

31

Teilzeitarbeit in Deutschland

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik: swa.

Lumos – Kunsthandwerk
aus feinem Porzellan
Jedes Lichtobjekt ist ein Unikat und besticht durch seine Transluzenz. Im Gegenschein
sind natürliche Strukturen von Blättern und Blüten erkennbar, die von Claudia Biehne
im Porzellan verarbeitet werden und beim Brennvorgang vergehen. Zurück bleibt eine
kunstvolle Natürlichkeit in reinweißem Porzellan.

Sichern Sie sich Ihr Unikat (ca. 18×14×14 cm) mit Blattstruktur
für 175 Euro oder ohne Blattstruktur für 165 Euro.
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BANKSY Foto Picture Alliance

Am Ende war es nicht die große Ver-
schwörung, nicht der Verrat aus dem 
innersten Zirkel und auch nicht die 
Gier des Kunstmarkts. Es war eine 
Unterschrift. Ein hastig gesetzter Na-
me auf einem polizeilichen Geständ-
nis aus dem Jahr 2000 nach einer 
Vandalismus-Aktion an einem New 
Yorker Modeplakat. Ein Vierteljahr-
hundert später wurde diese Nachläs-
sigkeit zum entscheidenden Hinweis 
auf einen Mann, dessen Werke für 
Millionensummen gehandelt wer-
den. Reuters will nun belegt haben: 
Das Phantom mit Sprühdose und 
Schablone, Banksy, ist Robin Gun-
ningham aus Bristol.

Bekannt wurde Banksy früh in der 
Szene seiner Heimatstadt. Zunächst 
seit 1993 als Freehand-Sprayer, seit 
2000 dann mit jener Schablonen-
technik, die Schnelligkeit und Wie-
dererkennungswert erlaubt. Aus dem 
lokalen Graffiti-Schreiber wurde 
binnen weniger Jahre ein Künstler, 
dessen Motive – Ratten, Polizisten, 
Kinder, Soldaten – weithin bekannt 
waren. Früh erschienen erste Bücher 
wie „Banging Your Head Against a 
Brick Wall“ und „Existencilism“, die 
dazu beitrugen, aus den nächtlichen 
Streifzügen ein Werk mit eigener 
Ikonographie zu formen.

 Coups folgten rasch. 2003 machte 
ihn die Ausstellung „Turf War“ in 
London breiter bekannt; 2005 kamen 
„Crude Oils“ mit verfremdeten Klas-
sikern und 200 lebenden Ratten so-
wie heimlich in Museen angebrachte 
eigene Arbeiten in New York und 
London, mit denen Banksy die Insti-
tutionen gleich mit ausstellte. Im sel-
ben Jahr malte er auf die Mauer im 
Westjordanland. Bilder, die nicht nur 
von Trennung und Gewalt erzählten, 
sondern die Sperranlage selbst in ein 
Motiv verwandelten. Banksy war 
nun Medienphänomen.

Es wurde nicht mehr nur über die 
Bilder gesprochen, sondern auch 
über die Person dahinter. Die „Mail 
on Sunday“ nannte den Namen Ro-
bin Gunningham. Parallel wuchs die 
Figur Banksy beinahe im Jahrestakt: 
Vom „Cans Festival“ im Londoner 
Tunnel (2008) über den Film „Exit 
Through the Gift Shop“ (2010), der 
eine Oscar-Nominierung einbrachte, 
bis zum  Walled Off Hotel in Bethle-
hem (2017).

Der vielleicht berühmteste Augen-
blick kam 2018, als sich „Girl with 
Balloon“ nach dem Zuschlag bei So -
theby’s teilweise selbst schredderte 
und als „Love Is in the Bin“ weiter-
lebte. Später tauchte Banksy wieder 
dort auf, wo Bilder mehr sein wollen 
als Dekoration: 2022 in der zerbomb-
ten Ukraine, mit Arbeiten in Kiew, 
Borodjanka, Horenka, Hostomel und 
Irpin. Er zeigte unter anderem eine 
Turnerin auf Trümmern und einen 
judowerfenden Jungen an einer zer-
störten Wand – Bilder, die Zerstö-
rung nicht nur illustrierten, sondern 
sich in sie einschrieben und die ihre 
Umgebung stets zum Teil des Werkes 
machten. KIRA KRAMER

Das Phantom 
mit Sprühdose

Schärfstes Schwert
Von Frederik Orlowski

B
undesjustizministerin Stefa-
nie Hubig hat den Fall Fern-
andes zum Anlass genom-

men, um für ihr Digitales Gewalt-
schutzgesetz zu werben. Noch im 
Frühjahr soll es kommen. Es ist bei 
Lichte betrachtet aber gar nicht neu: 
Schon Hubigs Amtsvorgänger Mar-
co Buschmann ließ Eckpunkte hier-
zu ausarbeiten. Anders als Busch-
mann geht Hubig jetzt aber noch 
einen Schritt weiter und bringt das 
Strafrecht ins Spiel. Aber ist es wirk-
lich nötig, das schärfste Schwert zu 
zücken? Es stellt sich, wie immer, 
wenn der Staat gesetzgeberisch tätig 
wird, die Frage nach der Lücke: Gibt 
es sie? 

Die Antwort ist in diesem Fall 
zweischneidig. Richtig ist, dass etwa 
mithilfe von KI generierte Pornos 
bisher keiner speziellen Strafnorm 
unterliegen. Richtig ist aber auch, 
dass schon jetzt zahlreiche Regeln 
aus dem Strafgesetzbuch, je nach 
Einzelfall, berührt sein können. Die-
se Vorschriften, hierzu zählt etwa das 
Recht am eigenen Bild, erfassen das 
von Hubig  in den Blick genommene 
Phänomen aber nur unvollständig. 
Der Unrechtskern bleibt unberührt.  
Klar ist aber auch: Wer deshalb neues 
Strafrecht schafft, darf am Vollzug 
nicht sparen. Auf den Schreibtischen 
der Staatsanwaltschaften türmen 
sich landauf, landab  schon jetzt mehr 
als eine Million offene Strafverfah-
ren. Das Strafrecht anwenden müs-
sen die Länder. Ihnen hierfür, wie es 
im Pakt für den Rechtsstaat vorgese-
hen ist, einmalig Geld zu überwei-
sen, reicht nicht.

Bewegend
Von Daniel Deckers

E
inige  Worte, die am Freitag im  
Deutschen Bundestag gefal-
len sind,  zählen zu den bewe-

gendsten und beeindruckendsten  seit 
Langem. Abgeordnete aller Fraktio-
nen mit Ausnahme der AfD (!) ver-
sammelten  sich hinter einem Grup-
penantrag, der in aller gebotenen 
Vorsicht die Aufmerksamkeit auf 
eine der ethisch und gesundheitspoli-
tisch fragwürdigsten Entwicklungen 
der jüngeren Zeit lenken will. Denn 
wie zu erwarten war, hat der nicht-
invasive Pränataltest (NIPT) auf Tri-
somie 13, 18 und 21, der im Juli 2022 
als Kassenleistung eingeführt wurde, 
sich  als Screeningverfahren etabliert, 
das (oft auf Betreiben der Ärzte)  un-
abhängig von der individuellen Risi-
koabwägung eingesetzt wird. Nicht 
bewahrheitet hingegen hat sich an-
scheinend die Annahme, wonach mit 
der Etablierung des NIPT die Zahl 
der risikoreicheren invasiven  Präna-
taluntersuchungen  zurückgehen wer-
de. Das Gegenteil ist der Fall. 

Vor allem aber verzichten immer 
mehr Schwangere auf das Ersttri-
mesterscreening, das von den meis-
ten Kassen seit der Einführung des 
NIPT nicht mehr bezuschusst wird. 
Die Folge: Wegen erst spät erkannter 
Auffälligkeiten nimmt die Zahl der 
grausigen Abbrüche in einem späten 
Stadium der Schwangerschaft zu. 
Das Rad der Technik zurückdrehen 
wollen die Abgeordneten nicht. Aber 
es ist ein Akt der Menschlichkeit, die-
se  Dilemmata genauer zu ergründen 
und auf Abhilfe zu sinnen.

D
eutschland hat in Europa mit 
29 Prozent eine der höchsten 
Teilzeitquoten. Sie wird  nur 
von den Niederlanden und 

 Österreich übertroffen. Gleichzeitig fällt 
Deutschland durch eine große Diskrepanz 
zwischen den Teilzeitquoten von Männern 
und Frauen auf: Bei weiblichen Beschäf-
tigten liegt die Quote bei 48 Prozent, bei 
männlichen bei 12 Prozent. 

Die hohe Teilzeitquote von Frauen hat 
– in Westdeutschland – eine lange Ge-
schichte. Das gesellschaftliche Leitbild 
war und ist es teilweise noch, dass es in 
einer Familie mit Kindern eine Aufgaben-
teilung geben sollte, bei der sich Männer 
auf den Beruf und Frauen vorrangig auf 
Kinder und den häuslichen Bereich kon-
zentrieren. Noch vor 20 Jahren favorisier-
ten 64 Prozent der Eltern dieses Modell, 
28 Prozent in Form der Vollzeitberufstä-
tigkeit von Männern und dem vollständi-
gen beruflichen Ausstieg von Frauen 
während der Familienphase, 36 Prozent 
als Kombination von einer Vollzeitberufs-
tätigkeit des Mannes mit einer Teilzeitbe-
rufstätigkeit der Frau. In den Jahren da-
nach haben diese Modelle zwar an At-
traktivität verloren, wurden aber immer 
noch von knapp der Hälfte der Bevölke-
rung präferiert. In Frankreich gab es da-
gegen bereits vor 20 Jahren andere Leit-
bilder, nämlich eine ausgeprägte Präfe-
renz für eine Vollzeit- bzw. auch 
Teilzeiterwerbs tätigkeit beider Partner. 

Leitbilder prägen nicht nur die individu-
ellen Lebensentwürfe, sondern auch die 
Politik. So haben die lange Zeit dominie-
renden Vorstellungen, dass sich Frauen in 
der Familienphase so weit wie möglich auf 
die Familie fokussieren und beruflich zu-
rückschalten sollten, die Entwicklung der 
Betreuungsinfrastruktur massiv beein-
flusst. Eltern in Ostdeutschland erlebten 
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im wiedervereinigten Deutsch-
land zunächst eine deutliche Verschlechte-
rung. Die deutsche Frauenerwerbsquote 
liegt zwar über dem europäischen Durch-
schnitt und hat seither noch zugenommen 
– aber in weitaus höherem Maße in Form 
von Teilzeitbeschäftigungen.

Frauen, die Teilzeit arbeiten, begrün-
den das vor allem damit, dass sie bei einer 
Vollzeitbeschäftigung überlastet wären 
und sie ausreichend Zeit für ihre Kinder 
haben wollen. Diese Gründe spielen bei 
Männern, die Teilzeit arbeiten, eine 
untergeordnete Rolle: Nur jeder Vierte 
fürchtet bei einer Ausweitung seiner 
Arbeitszeit Überlastung, sieben Prozent 
nennen als Grund für ihre Teilzeitbe-
schäftigung die Betreuung der Kinder. 
Dagegen nennen Männer überdurch-
schnittlich den Wunsch, Zeit für ihre pri-
vaten Interessen zu haben, aber auch ge-
sundheitliche Einschränkungen. 

Insgesamt sind die Gründe für Teilzeit-
beschäftigungen vielschichtig. Sie rei-
chen von Sorgen vor Überlastung, den 
Anforderungen der Kinderbetreuung und 
-erziehung und der Pflege von Angehöri-
gen über gesundheitliche Einschränkun-
gen bis zu Vorgaben des Arbeitgebers 
und individuellen Wünschen nach mehr 
frei verfügbarer Zeit. Immerhin knapp je-
der dritte Teilzeitbeschäftigte nennt als 
Grund den Wunsch nach ausreichend frei 
verfügbarer Zeit für private Hobbys und 
Freunde, jeder vierte, dass die Teilzeitbe-
schäftigung keine finanziellen Ein-
schränkungen bedeutet. 

Das sind wohl die Motive, auf welche 
die verunglückte Debatte über „Lifestyle-
Teilzeit“ abzielte. Aber abgesehen davon, 
dass in einem freien Land individuelle Le-
bensentwürfe zwar durch die Setzung von 
Anreizen und Nachteilen beeinflusst wer-
den können, aber in diesem Rahmen 
grundsätzlich zu respektieren sind, wird 
eine Stigmatisierung von Teilzeitbeschäf-
tigungen dem Thema nicht gerecht. 23 
Prozent begründen ihre zeitlich reduzierte 
Tätigkeit mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen, 14 Prozent mit der Pflege von An-
gehörigen, 12 Prozent damit, dass es sich 
finanziell nicht lohnen würde, die Arbeits-
zeit auszuweiten. 

Und ein Aspekt, der in der holzschnitt-
artigen öffentlichen Debatte kaum vor-

kommt, sind die Interessen der Arbeitge-
ber, die keineswegs einseitig darauf aus-
gerichtet sind, dass alle Beschäftigten 
Vollzeit arbeiten. Jeder fünfte Teilzeitbe-
schäftigte führt als Grund an, dass die 
Ausweitung der Arbeitszeit betrieblich 
nicht möglich ist, da die eigene Arbeit 
nicht mehr Stunden erfordert. Arbeitneh-
mer haben bei ihrem Arbeitgeber aber 
auch meist nicht den Eindruck, dass Teil-
zeitbeschäftigungen unerwünscht sind: 
Gerade einmal 13 Prozent sind über-
zeugt, dass ihr Arbeitgeber Teilzeit un-
gern sieht und nur widerwillig akzeptiert. 
Von den Teilzeitbeschäftigten selbst be-
richtet die überwältigende Mehrheit von 
einer einvernehmlichen Einigung, nur 
zwei Prozent, dass ihr Arbeitgeber gerne 
auf einer Vollzeitbeschäftigung bestan-
den hätte. Gerade in wirtschaftlichen 
Schwächephasen bieten Teilzeitregelun-
gen Unternehmen auch die Möglichkeit, 
Arbeitsplätze zu halten. 

Das einklagbare Recht auf Teilzeit ist 
ein Eingriff in die Vertragsfreiheit von 
Unternehmen. Die Neigung zu derartigen 
Einschränkungen wächst; das Tarifbin-
dungsgesetz ist nur das neueste Beispiel. 
Unternehmerische Freiheit wird seit Län-
gerem in ihrer Bedeutung unterbewertet, 
eine Entwicklung, die auch von der Bevöl-

kerung kritisch gesehen wird. Immer mehr 
haben die Bürger den Eindruck, dass der 
Staat zu stark in die Wirtschaft wie auch in 
die Entscheidungen der Bürger eingreift. 
Das Problem der Debatte um das einklag-
bare Recht auf Teilzeit ist jedoch, dass sie 
zu dem Eindruck geführt hat, dass generell 
gegen Teilzeitbeschäftigungen zu Felde 
gezogen wird. 

L
etztlich betrifft das einklagbare 
Recht auf Teilzeit nur die, die 
gegen den Willen des Arbeitge-
bers eine Teilzeitbeschäftigung 

durchsetzen wollen, und damit eine kleine 
Minderheit. Nur 30 Prozent der Bevölke-
rung haben die Diskussion aber auch so 
verstanden, während 39 Prozent überzeugt 
sind, dass die Möglichkeiten für Teilzeitbe-
schäftigungen generell eingeschränkt wer-
den sollen; die übrigen 31 Prozent trauen 
sich kein Urteil zu, worauf die Debatte um 
das Recht auf Teilzeit abzielt. Berücksich-
tigt man, dass sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in der Regel einvernehm-
lich über Teilzeitbeschäftigungen einigen, 
hätte eine Abschaffung des Klagerechts 
nur begrenzte Auswirkungen auf die Teil-
zeitquote – wenn überhaupt. 

Strategien zur Verminderung der Teil-
zeitquote müssen an den Gründen für die 

Wahl von Teilzeitbeschäftigungen anset-
zen und an Anreizen für eine Ausweitung 
der Arbeitszeit. Wenn Teilzeitbeschäftigte 
gefragt werden, unter welchen Bedingun-
gen sie mehr arbeiten würden, nennen sie 
vor allem materielle Anreize: Für 30 Pro-
zent wäre eine deutliche Erhöhung ihres 
Einkommens ein Grund, für jeden Vier-
ten weniger Abzüge durch Steuern. Für 
jeden Fünften wäre eine Ausweitung 
ihrer Stundenzahl attraktiv, wenn die 
Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden 
könnten. Diese Rahmenbedingungen 
können durch Staat und Wirtschaft teil-
weise beeinflusst werden. Anders ist dies, 
wenn die persönliche Lebenssituation 
Mehrarbeit erschwert; so knüpft jeder 
fünfte Teilzeitbeschäftigte die Auswei-
tung seiner Arbeitszeit an eine Besserung 
des Gesundheitszustands, 14 Prozent da-
ran, dass ihre Kinder zunächst älter wer-
den müssten, um weniger Betreuung zu 
erfordern; 11 Prozent sehen aufgrund von 
Pflegeaufgaben in der Familie wenig 
Möglichkeiten, kurzfristig aufzustocken. 
Der Anteil, der aufgrund von steuerlichen 
Anreizen oder durch die Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten neu überlegen würde, 
ist jedoch beachtlich und bietet weitaus 
mehr Potential als Änderungen bei dem 
einklagbaren Recht auf Teilzeit.

Auf schwieriges Terrain kommt die Poli-
tik, wenn sie das spezifische Modell außer-
ordentlich kleiner Stundenkontingente zur 
Diskussion stellt, die Minijobs. Dieses Mo-
dell hat in der Bevölkerung denkbar brei-
ten Rückhalt. 78 Prozent der Bevölkerung 
heißen diese Form der geringfügigen Be-
schäftigung gut, nur acht Prozent sehen sie 
kritisch. Noch größer ist der Rückhalt bei 
den Minijobbern selbst, von denen sich nur 
ganze zwei Prozent kritisch äußern. Für die 
überwältigende Mehr heit von ihnen ist 
eine Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung 
keine attraktive Alternative: Ein Prozent 
hätte lieber eine Teilzeitstelle, 13 Prozent 
üben ihren Minijob ohnehin neben einer 
Teilzeit- oder Vollzeitstelle aus; 79 Prozent 
sind dagegen damit zufrieden, nur einen 
Minijob auszuüben.

Eine andere Debatte gilt dem  hohen 
Krankenstand in Deutschland. In diesem 
Zusammenhang ist die telefonische 
Krankschreibung ins Visier geraten. Die 
Mehrheit der Bevölkerung und knapp 
zwei Drittel der Berufstätigen plädieren 
für ihre Beibehaltung, nur jeder Vierte für 
die Abschaffung. Die Krankenkassen ver-
weisen darauf, dass der Anteil telefoni-
scher Krankschreibungen an allen Krank-
schreibungen gering ist. Immerhin 38 Pro-
zent der Berufstätigen geben jedoch zu 
Protokoll, dass sie diese Option schon ein-
mal genutzt haben. 

Es gibt jedoch kaum überzeugende Be-
lege für eine Kausalität zwischen telefoni-
scher Krankschreibung und der Höhe des 
Krankenstands. Die telefonische Krank-
schreibung, in der Corona-Pandemie ein-
geführt, wurde im Dezember 2023 neu 
aufgelegt; 2024 stieg die durchschnittliche 
Zahl der Krankheitstage nicht an, sondern 
ging erstmals seit 2017 leicht zurück. Ein 
deutlicher Anstieg war dagegen vor Ein-
führung der telefonischen Krankschrei-
bung in den Jahren 2022 und 2023 zu ver-
zeichnen – unmittelbar nachdem die 
Unternehmen verpflichtet wurden, den 
Kassen elektronische Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen zu übermitteln. 

Das hat offensichtlich zu einer vollstän-
digeren Erfassung auch kürzerer Ausfall-
zeiten geführt. Die Krankheitstage entwi-
ckeln sich keineswegs kontinuierlich nach 
oben: Anfang der 90er-Jahre lagen sie im 
Durchschnitt bei knapp 13 Tagen und gin-
gen insbesondere in der Phase der Wachs-
tumsschwäche nach 2000 zurück, bis 2007 
auf den Tiefstand von rund acht Tagen. Ab 
2015 schwankten sie länger zwischen zehn 
und elf Tagen, bis sie nach Einführung der 
Pflicht für Arbeitgeber, elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zu 
übermitteln, sprunghaft auf 15 Tage an-
stiegen. Dabei gibt es gravierende Unter-
schiede nach Branchen, Tätigkeitsfeldern 
und auch einzelnen Unternehmen. Wie 
bei dem Thema Teilzeit empfiehlt es sich 
daher, genau hinzusehen und die richtigen 
Schwerpunkte zu setzen.
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Teilzeit: Debatte am  Problem vorbei
Nur wenige arbeiten nur
deshalb weniger, um ihren 
Lifestyle zu pflegen. 

Von Renate Köcher,

Institut für Demoskopie 

Allensbach
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Die Stärke der Parteien

Grüne

BSW

AfD

CDU/CSU

Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei
würden Sie wählen? (Zweitstimmenergebnisse in Prozent)

Bundestags-
wahl am
23.2.25

28,5

16,4

20,8

4,3

8,8

11,6

4,98

M M J J N D J F MärzOSA

SPD

Sonstige

FDP

11,5

k. A.

23,0

28,0

16,0

4,0

7,5
Linke10,0
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Warum arbeiten Sie Teilzeit? (in %)

Überlastet mit Vollzeit
Mehr Zeit für mich, Freunde, Hobbys
Möchte für Kinder da sein
Kann es mir finanziell leisten
Gesundheitliche Gründe
Betriebliche Gründe
Pflege von Angehörigen

Habe noch einen anderen Job
Lohnt sich finanziell nicht

Arbeitgeber möchte es so

40
31
27
24
23
19
14

11
12

9

Gründe, um mehr Stunden zu arbeiten (in %)

Deutlich mehr Geld
Geringere Steuerabzüge
Flexiblere Arbeitszeiten
Bessere Gesundheit
Ältere Kinder
Bessere Karrieremöglichkeiten
Keine Pflege von Angehörigen

Andere Arbeitsstelle
Unterstützung durch Arbeitgeber

Geeignete Kinderbetreuung Unentschieden

Hatte etwas
dagegen

Einvernehmlich
geeinigt

30
25
21
19

8
2

90

14
11
11

9
9

5

Wie verstehen Sie die aktuelle
Diskussion um die Einschränkung
des Rechts auf Teilzeitarbeit? (in %)

Haben Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber
einvernehmlich auf Teilzeit geeinigt
oder hatte er etwas dagegen? (in %)

Betrit alle Arbeitnehmer

Unentschieden

Betrit nur die, die gegen den
Willen des Arbeitgebers Teilzeit
arbeiten wollen

39

30

31

Teilzeitarbeit in Deutschland

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach / F.A.Z.-Grafik: swa.

Lumos – Kunsthandwerk
aus feinem Porzellan
Jedes Lichtobjekt ist ein Unikat und besticht durch seine Transluzenz. Im Gegenschein
sind natürliche Strukturen von Blättern und Blüten erkennbar, die von Claudia Biehne
im Porzellan verarbeitet werden und beim Brennvorgang vergehen. Zurück bleibt eine
kunstvolle Natürlichkeit in reinweißem Porzellan.

Sichern Sie sich Ihr Unikat (ca. 18×14×14 cm) mit Blattstruktur
für 175 Euro oder ohne Blattstruktur für 165 Euro.
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